
ausgeführte Leistung gezahlt hatte. Ein Beschäftigter 
des VEB ließ sich von dem Handwerksbetrieb den vom 
VEB zurückgeforderten Betrag überweisen, führte ihn 
aber nicht an den VEB ab. Einen Auftrag oder eine 
Vollmacht zur Entgegennahme des Geldes hatte er 
nicht.
In beiden Fällen wurde gegen die Beschäftigten An
klage wegen Diebstahls und Betrugs zum Nachteil ge
sellschaftlichen Eigentums erhoben. Auf Anregung des 
Untersuchungsorgans wurden von den VEBs Schaden
ersatzanträge gemäß § 198 StPO gestellt. Die Angeklag
ten wurden zu entsprechenden Schadenersatzleistungen 
verurteilt. Wegen der erheblichen Höhe der Forderun
gen blieben die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen aber 
weitgehend erfolglos. Das war schon vor Abschluß der 
Strafverfahren erkennbar.
Als die geschädigten Betriebe gegen den im Beispiel 1 
genannten Erwerber der Teile bzw. gegen den im Bei
spiel 2 genannten Handwerksbetrieb Vorgehen wollten, 
erhoben Untersuchungsorgane bzw. Gerichte und Ver
tragsgerichte Einwendungen. Die Einwendungen — in 
einem Fall sogar durch einen Schiedsspruch des Be
zirksvertragsgerichts Dresden/1/ — wurden damit be
gründet, daß der geschädigte Betrieb mit der Erwir
kung eines rechtskräftigen Schuldtitels gegen die Tä
ter als befriedigt zu betrachten sei und es demzufolge 
an einem Rechtsschutzbedürfnis für weiteres Vorgehen 
fehle. Die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die 
Täter sei überdies als Genehmigung der zivilrechtlichen 
Verfügungen zu betrachten, so daß Ansprüche gegen
über Dritten ausgeschlossen seien. Die Geschädigten 
könnten sich nicht sowohl an die Täter als auch an 
Dritte halten.
Diese Einwendungen sind m. E. unzutreffend.

Zu den Anspruchsgrundlagen gegenüber Dritten

Im Beispiel 1 hatte der VEB durch eine unerlaubte 
Handlung den Besitz der in seinem Eigentum bzw. sei
ner Rechtsträgerschaft befindlichen Erzeugnisse ver
loren. Für die Beurteilung der sich aus § 823 BGB er
gebenden Schadenersatzansprüche gegen den unerlaubt 
Handelnden ist es unerheblich, ob das Eigentum auf 
Grund der Straftat oder in deren weiteren Folge un
tergeht, z. B. durch Verbindung, Vermischung, Verar
beitung (§§ 946 ff. BGB), oder ob Ansprüche nur deshalb 
nicht durchgesetzt werden können, weil der gegen
wärtige Besitzer nicht ermittelt werden kann. Auch bei 
der strafrechtlichen Beurteilung der im Beispiel 1 vor
liegenden Verletzung sozialistischen Eigentums ist die 
eigentumsrechtliche Wirkung unbeachtlich. Es bleibt 
daher der Anspruch des geschädigten Betriebes auf 
Herausgabe der gestohlenen Sachen gegenüber allen 
Besitzern erhalten (§ 985 BGB).
Werden die gestohlenen Sachen verarbeitet oder ver
mischt, so stehen dem Bestohlenen, sofern hierbei sein 
Eigentum nach den Bestimmungen der §§ 947 ff.' BGB 
untergeht, als Surrogat Geldforderungen gegen denje
nigen zu, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung ein- 
tritt (§951 BGB). Stellte z. B. der Erwerber im Bei
spiel 1 aus den erworbenen Bauteilen Finalprodukte 
her, dann hat er Geldersatz zu leisten, soweit nicht 
der Bestohlene Eigentümer geblieben ist. Will der Er
werber die Sachen behalten, so muß er sie vom bestoh
lenen Eigentümer kaufen./2/
Im Beispiel 2 war der Täter nach der Anweisung des 
Schuldners (Handwerksbetrieb) und auf Grund seiner
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arbeitsrechtlichen Pflichten gehalten, den entgegen
genommenen Geldbetrag an seinen Betrieb abzuführen, 
unabhängig davon, ob er zum Geldempfang bevoll
mächtigt war oder nicht. Da er dieser Pflicht nicht 
nachgekommen ist, wurde sein Betrieb geschädigt. Es 
handelt sich auch hier um eine Straftat gegen das so
zialistische Eigentum, und zwar um einen Betrug, be
gangen mittels Täuschung des Inhabers des Hand
werksbetriebes über die Inkassoberechtigung des Tä
ters. Das sozialistische Eigentum war gemäß § 159 
StGB insofern geschädigt, als der VEB nicht sofort den. 
Gegenwert der fälligen Forderung erhielt. Sozialisti
sches Eigentum i. S. des § 159 StGB umfaßt nach § 157 
StGB das gesamte Vermögen, nicht nur Sachen. Aber 
auch hier war die strafrechtliche Beurteilung unabhän
gig von der zivilrechtlichen Wirkung der Tat vorzuneh
men. Da der Täter zum Geldempfang nicht berechtigt 
war, leistete der Handwerksbetrieb auf eigenes Risiko: 
Die Zahlung an den Täter wirkte nicht schuldbefrei
end; die Forderung des VEB blieb bestehen. Einen 
Schutz des „guten Glaubens“ an das Bestehen der vor
getäuschten Inkassoberechtigung gibt es nicht.
Hieraus ergibt sich m. E., daß in beiden Fällen die 
VEBs berechtigt waren, Ansprüche nach § 198 StPO im 
Strafverfahren geltend zu machen, und daß sie dar
über hinaus ihre sich aus dem Eigentum bzw. der For
derung ergebenden Ansprüche gegenüber den' Erwer
bern der gestohlenen Sachen bzw. dem Schuldner der 
Forderung durchsetzen können./3/
Durch die Weiterveräußerung der gestohlenen Sachen 
wurde der Erwerber nicht Eigentümer (§ 935 BGB). Der 
Ausschluß der Möglichkeit, Eigentum gutgläubig zu er
werben (§ 932 BGB), gilt auch für solche Sachen, die 
der Täter i. S. des § 246 StGB (alt) „unterschlagen“ 
hatte. Für die Anwendung des § 935 BGB sind aus
schließlich die strafrechtlichen Begriffe des Diebstahls 
aus dem StGB von 1968 zu verwenden, die eine Un
terscheidung von Diebstahl""und Unterschlagung nicht 
mehr kennen./4/ Soweit es sich um gestohlenes Volks
eigentum handelt, ist ohnehin — unabhängig von der 
Regelung des § 935 BGB — ein Erwerb vom Nichtbe
rechtigten auch bei gutem Glauben ausgeschlossen./5/
Die Sicherung der planmäßigen Verfügung über Volks
eigentum erfordert den konsequenten Schutz dieser 
Eigentumsform gegen Angriffe Unberechtigter. Deshalb 
müssen dem Eigentümer die sich aus dem Eigentum 
ergebenden Ansprüche in vollem Umfang erhalten 
bleiben. Der Herausgabeanspruch aus § 985 BGB bzw. 
Surrogatansprüche nach §§ 947 ff. BGB gehen daher 
m. E. den Schadenersatzansprüchen aus unerlaubter 
Handlung vor. Jede andere Beurteilung würde dazu 
führen, den Eigentümer auf den „höchst unsicheren 
Anspruch gegen den Dieb, der vielleicht nicht auffind
bar oder mittellos ist“, zu beschränken./6/ Eine andere 
Beurteilung würde besonders beim Ausspruch langjäh
riger Freiheitsstrafen zu einer Beeinträchtigung der 
Rechte des Eigentümers führen, in vielen Fällen sogar 
zur effektiven Schädigung des Volkseigentums.
Daraus folgt m. E., daß die genannten Ansprüche des 
Eigentümers bzw. Gläubigers u n a b h ä n g i g  von 
möglichen Ansprüchen gegen den Täter bestehen und 
in vollem Umfang durchgesetzt werden können. Für die 
sich aus § 951 Abs. 1 BGB ergebenden Ansprüche ist 
dies in § 951 Abs. 2 BGB sogar ausdrücklich ausgespro-
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